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Stuttgart, 29.02.2008
Berufsschullehrerverband zum Arbeitszimmer-Urteil

Zynisches Urteil des Verwaltungsgerichts Karlsruhe:

Lehrkräfte haben keinen Anspruch auf ein Arbeitszimmer, weder in der Schule noch zu Hause

Als zynisch bezeichnete der Vorsitzende des Berufsschullehrerverbandes Baden-Württemberg (BLV), Waldemar Futter, am Freitag in Stuttgart das Urteil des VG Karlsruhe vom 28.02.08 (AZ 3 K 1901/07), nach dem Lehrkräfte weder einen Anspruch auf Einrichtung eines Arbeitszimmers an der Schule noch auf steuerliche Absetzbarkeit des Arbeitszimmers zu Hause besitzen. In der Urteilsbegründung heißt es: Lehrkräfte könnten beispielsweise zur Vor- und Nachbereitung neben dem häuslichen Bereich auch Räumlichkeiten der Schule nutzen. Bei Lehrern sei „nicht von einer dienstlichen Notwendigkeit erheblicher besonderer Kosten für ein Arbeitszimmer auszugehen“. Der Wegfall der steuerlichen Absetzbarkeit des häuslichen Arbeitszimmers eines Lehrers begründe keinen Anspruch darauf, dass ihm an der Schule ein Arbeitszimmer zur Verfügung gestellt werden müsse.
Tatsache ist, dass bei dem größten Teil der (beruflichen) Schulen des Landes die Lehrkräfte keine Möglichkeit besitzen, ihre Unterrichtsvorbereitung und -nachbereitung, die Korrekturen, die Erstellung von Prüfungsvorschlägen, vertrauliche Elterngespräche etc. unter akzeptablen Bedingungen durchzuführen. In vielen Fällen haben die Lehrkräfte kaum mehr als einen Sitzplatz im Lehrerzimmer. Möglichkeiten, Unterrichtsentwürfe anzufertigen, Arbeitsblätter am PC zu erstellen, Internetrecherchen durchzuführen, Prüfungs- und Klassenarbeiten in Ruhe konzentriert zu korrigieren, diese Arbeiten sicher aufzubewahren: All dies ist an den meisten Schulen nicht möglich. An den Berufsschulen besteht schon immer ein Ganztagesbetrieb, so dass ein Hinweis auf freistehende Räume am Nachmittag hier ins Leere geht.

Wer also die steuerliche Absetzbarkeit eines häuslichen Arbeitszimmers beseitigt, muss an den Schulen entsprechende Arbeitsmöglichkeiten schaffen. Wenn das Verwaltungsgericht Karlsruhe trotz dieses unbestreitbaren Sachverhalts einen Anspruch der Lehrkräfte auf vernünftige Arbeitsbedingungen an den Schulen verneint, kann dies nach Auffassung des Berufsschullehrverbandes nur als Zynismus bezeichnet werden, so BLV-Vorsitzender Futter abschließend.
An den beruflichen Schulen werden im laufenden Schuljahr landesweit 371 500 Schülerinnen und Schüler unterrichtet.

*

Der Berufsschullehrerverband Baden-Württemberg (BLV) vertritt in Baden-Württemberg über 10.000 Lehrerinnen und Lehrer.

*

Der BLV stellt für den Bereich der beruflichen Schulen im Hauptpersonalrat am Kultusministerium und in allen Bezirkspersonalräten an den Regierungspräsidien die Mehrheit.
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